
 
 
 

Gebührenordnung 
für den 

Bahnhof Birenbach 
 
 

 
 
Für die Nutzung des Bahnhofes in Birenbach wird folgende Gebührenordnung erlassen: 
 
 
 
Für die Überlassung sämtlicher Räume  
für bewirtschaftete Veranstaltungen von Privatpersonen  
oder Veranstaltungen Gewerbetreibender     90,-- 
 
 
 
für die Überlassung des Sitzungszimmers 
samt Küche zur Bewirtschaftung    je Stunde  10,-- 
 
ohne Bewirtschaftung      je Stunde    5,-- 
 
Saal für Veranstaltungen 
ohne Küche       je Stunde  10,-- 
 
zuzüglich Hausmeistergebühr       30,-- 
 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Für die dauernde Überlassung von Räumen  
zur regelmäßigen Nutzung wird ein Verrechnungssatz  
je Wochenstunde im Jahr 
für den Saal       in Höhe von  500,-- 
für das Sitzungszimmer     in Höhe von  200,-- 
angesetzt. 
 
Die Gebühren sind vor dem Veranstaltungstermin zu bezahlen. 
 
Diese Gebührenordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Birenbach, den 17.07.2006 
 
 
Klaus Heininger 
Bürgermeister 
 
 


